
Änderungen des SGB VIII durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Am 1. Januar 2012 ist das „Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG)“  in Kraft 
getreten. Mit dem Artikelgesetz wird das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) eingeführt, das verbindliche 
Netzwerkstrukturen für den Kinderschutz auf örtlicher Ebene festschreibt, frühe Hilfen zur Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz insbesondere 
durch den Einsatz von Familienhebammen unterstützt und die Voraussetzungen für die Weitergabe von Informationen an das Jugendamt zur 
Abwendung einer Kindeswohlgefährdung näher bestimmt. 

Einen weiteren Schwerpunkt des BKiSchG  bilden Änderungen des SGB VIII, mit denen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe der Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdungen weiter qualifiziert und Beratungs- und Unterstützungsangebote insbesondere im Bereich der frühen Hilfen ausgebaut werden 
sollen. Die wichtigsten Änderungen für den Bereich der Kindertagesstätten sind: 

 In  § 8a Abs. 4 SGB VIII  wird der Schutzauftrag für Leistungserbringer (z.B. Träger von Kindertagesstätten) eigenständig geregelt und die Gegenstände der 
Vereinbarung mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe genauer festgelegt. Hierzu gehören auch die Kriterien für die Qualifikation der insoweit 
erfahrenen Fachkraft. 
 

 Mit dem neu geschaffenen § 8b Abs. 2 SGB VIII erhalten Träger von Kindertagesstätten gegenüber dem Landesjugendamt einen Anspruch auf Beratung 
bei der Entwicklung und Anwendung von Leitlinien zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt. Darüber hinaus bezieht sich der 
Beratungsanspruch auch auf die Entwicklung von Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  und eines Beschwerdemanagements. Dem 
Recht der Träger auf Beratung entspricht die in § 85 Abs. 1 Nr. 7 SGB VIII neu eingefügte  Beratungsverpflichtung des für die Erteilung der 
Betriebserlaubnis zuständigen Landesjugendamtes.  
 

 Die Änderungen in § 45 SGB VIII sollen dem Landesjugendamt die Möglichkeit geben, Träger von Kindertagesstätten in Bezug auf die Gewährleistung des 
Kinderschutzes genauer zu überprüfen und mit der Erteilung der Betriebserlaubnis die Anwendung von Instrumenten der Qualitätsentwicklung verbindlich zu 
machen. In Absatz 2 wird der Erlaubnistatbestand positiv formuliert. Träger von Einrichtungen haben einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer 
Betriebserlaubnis, wenn das Wohl des Kindes in der Einrichtung gewährleistet ist und die räumlichen, fachlichen und personellen Mindestvoraussetzungen 
erfüllt sind. Die gesellschaftliche und sprachliche Integration und die gesundheitliche Vorsorge und Betreuung in der Einrichtung müssen gesichert sein.  
Diese Voraussetzungen müssen bei Antragstellung vorliegen. Sie sind eng verknüpft mit der dem Landesjugendamt gemäß Absatz 3 mit dem Antrag 
vorzulegenden Konzeption, mit der die fachlichen Standards der Einrichtung und die Kriterien für die Geeignetheit des Personals verpflichtend festgelegt 
sein müssen. Hierzu gehört auch die Pflicht des Trägers, sich von den Erziehungskräften bei Einstellung ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a 
Bundeszentralregistergesetz vorlegen zu lassen und dieses in regelmäßigen Abständen erneut anzufordern.  
 

 Zu den Meldepflichten des Trägers einer erlaubnispflichtigen Einrichtung (Kindertagesstätte) gem. § 47 SGB VIII gehört inzwischen ausdrücklich auch  die 
Verpflichtung, der Erlaubnisbehörde Ereignisse und Entwicklungen zu melden, die geeignet sind, das Wohl der Kinder zu beeinträchtigen.  
 

 Mit dem neu geschaffenen § 72a SGB VIII  soll wegen einer Sexualstraftat vorbestraften Tätern der Zugang zu Tätigkeiten in 
Kinderbetreuungseinrichtungen verwehrt werden.  
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 Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben gem. §§ 79, 79a SGB VIII zu gewährleisten, dass bei den Trägern der Einrichtungen eine kontinuierliche 
Qualitätsentwicklung und Evaluation erfolgt und darauf zu achten, dass diese auch Qualitätsmerkmale für die Sicherung des Kindeswohls und den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt enthalten. 

 
 

Nähere Auskunft: hartmut.gerstein@mifkjf.rlp.de 
 

mailto:hartmut.gerstein@mifkjf.rlp.de
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SGB VIII (bisherige Fassung) SGB VIII (nach dem Bundeskinderschutzgesetz) 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die 
Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, 
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
 
(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte 
den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. 
Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und 
das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend 
erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 
 
(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat 
es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder 
die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung 
des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt 
verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
 
(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, 
der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das 
Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und 
wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so 
schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen 
Stellen selbst ein. 

 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz 
dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt 
die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die 
Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung 
erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner 
persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es 
das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, 
das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf 
die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und 
wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so 
schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen 
selbst ein. 
 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen 
nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 
Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine 
Gefährdungseinschätzung vornehmen,  
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird sowie  
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.  

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 
hinzuzuziehenden Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die  
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Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das 
Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.  
 
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung 
von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur 
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. 
Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden 
örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder 
der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes 
oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 

§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (neu) 
 

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen 
Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.  
 
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen 
Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien  

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie  
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen 
Angelegenheiten. 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 
 
(1) ….. 
 
(2) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Sie ist zu versagen, 
wenn  

1. die Betreuung der Kinder oder der Jugendlichen durch geeignete Kräfte 
nicht gesichert ist oder 
2. in sonstiger Weise das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen in der 
Einrichtung nicht gewährleistet ist; dies ist insbesondere dann anzunehmen, 
wenn bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen  
a) ihre gesellschaftliche und sprachliche Integration oder 
b)die gesundheitliche Vorsorge und medizinische Betreuung erschwert wird. 

Der Träger der Einrichtung soll mit dem Antrag die Konzeption der Einrichtung 
vorlegen. Über die Voraussetzungen der Eignung sind Vereinbarungen mit den Trägern 
der Einrichtungen anzustreben. Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, 
wenn das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet und der 
Träger der Einrichtung nicht bereit oder in der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. 
Zur Sicherung des Wohls der Kinder und der Jugendlichen können auch nachträgliche 
Auflagen erteilt werden. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Rücknahme 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 
 
(1) …. 
 
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der 
Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist anzunehmen, wenn zum Zeitpunkt der 
Antragstellung  

1. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden 
räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb 
erfüllt und  
2. die gesellschaftliche und sprachliche Integration sowie die gesundheitliche 
Vorsorge und die medizinische Betreuung der Kinder und Jugendlichen in der 
Einrichtung gesichert sind.  

 
(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der Einrichtung mit dem Antrag  

1. die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Auskunft über die 
fachlichen Standards gibt, zu deren Einhaltung er sich verpflichtet, sowie  
im Hinblick auf die Eignung des Personals aufgabenspezifische 
Ausbildungsnachweise sowie  
2. Führungszeugnisse nach § 30 Abs. 5 und § 30 a Abs. 1 des 
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oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
(3) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll die zuständige Behörde 
zunächst den Träger der Einrichtung über die Möglichkeiten zur Abstellung der Mängel 
beraten. Wenn die Abstellung der Mängel Auswirkungen auf Entgelte oder Vergütungen 
nach § 75 des Zwölften Buches haben kann, so ist der Träger der Sozialhilfe an der 
Beratung zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen. 
Werden festgestellte Mängel nicht abgestellt, so können den Trägern der Einrichtung 
Auflagen erteilt werden, die zur Beseitigung einer eingetretenen oder Abwendung einer 
drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des Wohls der Kinder oder Jugendlichen 
erforderlich sind. Wenn sich die Auflage auf Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des 
Zwölften Buches auswirkt, so entscheidet über die Erteilung die zuständige Behörde 
nach Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen nach dieser 
Vorschrift bestehen. Die Auflage ist nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit 
Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches auszugestalten. 
 
(4) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht nach anderen 
Rechtsvorschriften, so hat die zuständige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit der 
anderen Behörde abzustimmen. Sie hat den Träger der Einrichtung rechtzeitig auf 
weitergehende Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften hinzuweisen. 

 

Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen; diese sind in regelmäßigen 
Abständen erneut anzufordern.  

 
(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Zur Sicherung des 
Wohls der Kinder und der Jugendlichen können auch nachträgliche Auflagen erteilt 
werden.  
 
(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht nach anderen 
Rechtsvorschriften, so hat die zuständige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit der 
anderen Behörde abzustimmen. Sie hat den Träger der Einrichtung rechtzeitig auf 
weitergehende Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften hinzuweisen.  
 
(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll die zuständige Behörde 
zunächst den Träger der Einrichtung über die Möglichkeiten zur Beseitigung der 
Mängel beraten. Wenn die Beseitigung der Mängel Auswirkungen auf Entgelte oder 
Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches haben kann, so ist der Träger der 
Sozialhilfe an der Beratung zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach dieser 
Vorschrift bestehen. Werden festgestellte Mängel nicht abgestellt, so können dem 
Träger der Einrichtung Auflagen erteilt werden, die zur Beseitigung einer eingetretenen 
oder Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des Wohls der 
Kinder oder Jugendlichen erforderlich sind. Wenn sich die Auflage auf Entgelte oder 
Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirkt, so entscheidet über die 
Erteilung die zuständige Behörde nach Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem 
Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen. Die Auflage ist nach Möglichkeit in 
Übereinstimmung mit Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches 
auszugestalten.  
 
(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn das Wohl der Kinder 
oder der Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet und der Träger der Einrichtung nicht 
bereit oder in der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine 
aufschiebende Wirkung.  

 

§ 47 Meldepflichten 

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde  
1.die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des Trägers, Art und 
Standort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie der Namen und der 
beruflichen Ausbildung des Leiters und der Betreuungskräfte sowie 
2. die bevorstehende Schließung der Einrichtung 
unverzüglich anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie 
der Konzeption sind der zuständigen Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten 

§ 47 Meldepflichten 

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde 
unverzüglich  

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des Trägers, Art und 
Standort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie der Namen und 
der beruflichen Ausbildung des Leiters und der Betreuungskräfte,  

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen zu beeinträchtigen, sowie  
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Plätze ist jährlich einmal zu melden. 
 

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung  

anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie der 
Konzeption sind der zuständigen Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten Plätze ist 
jährlich einmal zu melden. 
 

§ 72a Persönliche Eignung  

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in 
der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 
225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu 
diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen 
Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des 
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit den 
Trägern von Einrichtungen und Diensten sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
auch sicherstellen, dass diese keine Personen nach Satz 1 beschäftigen.  

 

 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen  (neu) 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben 
in der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 
182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt 
worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in 
regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 
30 Abs. 5 und § 30 a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.  
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer 
Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen.  
 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer 
Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat 
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder 
ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1 
genannten Personen aufgrund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser 
Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.  
 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, 
dass unter deren Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die 
wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in 
Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche 
beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. 
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 
genannten Personen aufgrund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser 
Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.  
 
 (5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach Absatz 3 und 4 
eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis 
genommen wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information erheben, 
ob die das Führungszeugnis betreffende Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 
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Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe dürfen diese erhobenen Daten nur speichern, verändern und nutzen, 
soweit dies zum Ausschluss der Personen von der Tätigkeit, die Anlass zu der 
Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor 
dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im 
Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 
Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach 
der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen.  
 

§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung. 
 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass die zur Erfüllung 
der Aufgaben nach diesem Buch erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend 
rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere auch 
Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen. Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten 
Mitteln haben sie einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden. 
 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung 
der Jugendämter und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem 
Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften 

 

§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung. 
 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass zur Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch  

1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung 
entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen 
insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen  
2. eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung nach Maßgabe von § 79a erfolgt.  
Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen 
angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden. 

 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der 
Jugendämter und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem 
Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften 

 

§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe (neu) 
 
Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu erfüllen, haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie 
geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung für 
1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen, 
2. die Erfüllung anderer Aufgaben, 
3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a, 
4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen und ihren Schutz vor Gewalt. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich dabei an den fachlichen Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 zuständigen 
Behörden und an bereits angewandten Grundsätzen und Maßstäben für die Bewertung der Qualität sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung. 

 


